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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1992

Rechtssatz

Aus der Tatumschreibung des Bescheidspruches muß im Sinne des § 44a VStG hervorgehen, ob der Beschuldigte die

Tat in eigener Verantwortung oder als der für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften durch juristische Personen

oder Personengemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit strafrechtlich in Verantwortlichkeit begangen hat. Es muß

erkennbar sein, in welcher Eigenschaft und für welche Personen usw die Beschuldigten die strafrechtliche

Verantwortung trifft.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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